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Fragestellung und Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung soll klären, welche rechtlichen Grenzen für die 
Sozialversicherungsträger bei der Bestimmung des Rechtsstatus ihrer Bediensteten 
bestehen. 

Vorgaben macht insofern insbesondere Art. 33 IV GG, der dementsprechend im 
Mittelpunkt der Untersuchung steht. Da diese Bestimmung an die Ausübung ho-
heitsrechtlicher Befugnisse anknüpft, sind zunächst Aufgaben und Befugnisse und 
damit die tatsächlichen Tätigkeiten der öffentlich-rechtlichen  Sozialversicherungs-
träger näher zu erfassen (unten Α.). Daran anknüpfend können die verfassungs-
rechtlichen Vorgaben auf diese Sachverhalte angewendet werden (unten B.). An-
schließend ist auf die Vorgaben einzugehen, die der einfachen Gesetzeslage zu ent-
nehmen sind (unten C.). 



Α. Aufgaben und Befugnisse 
der öffentlich-rechtlichen  Sozialversicherungsträger 

I. Leistungsgewährung, insbesondere gegenüber Versicherten 

1. Leistungen der verschiedenen Sozialversicherungsträger 

a) Arbeitslosenversicherung  (SGB  III) 

Gemäß § 116 ff.  SGB ΠΙ gewährt die Bundesanstalt für Arbeit an Versicherte 
unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld. Inbesondere ist hierfür  die 
Erfüllung der Anwartschaftszeit im Sinne von § 117 I Nr. 3 im Verbindung mit 
§ 123 SGB ΠΙ Voraussetzung1. Weiterhin wird u. a. Unterhaltsgeld für Arbeitneh-
mer bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, Übergangsgeld 
für Behinderte bei Teilnahme an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung, Kurz-
arbeitergeld, Insolvenzgeld und Arbeitslosenhilfe gewährt. Die §§ 153 ff.  SGB ΠΙ 
stellen hierfür  gesetzliche Voraussetzungen und andere Regelungen auf. Darüber 
hinaus wird die Bundesanstalt für Arbeit in § 115 SGB ΠΙ ermächtigt, durch An-
ordnung die Einzelheiten über Voraussetzungen, Art, Umfang und Ausführung der 
Leistungen zu bestimmen. Die Leistungen werden auf Antrag der Versicherten er-
bracht, § 19 S. 1 SGB IV. 

b) Krankenversicherung  (SGB  V) 

Nach § 1 S. 1 SGB V hat die gesetzliche Krankenversicherung als Solidarge-
meinschaft die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzu-
stellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Hierzu erhalten die Versicherten 
Leistungen insbesondere zur Behandlung einer Krankheit (§ 11 I 1 Nr. 4 iVm 
§§ 27 ff.  SGB V), zur Verhütung von Krankheiten sowie zur Empfängnisverhü-
tung, bei Sterilisation und bei Schwangerschaftsabbruch (§ 11 I 1 Nr. 2 iVm 
§§ 20 ff.  SGB V) sowie zur Früherkennung von Krankheiten (§ 11 I 1 Nr. 3 iVm 
§§ 25 f. SGB V). Die Leistungserbringung erfolgt gemäß § 2 Π 1 SGB V in der 
Regel in Form von Sach- und Dienstleistungen durch Dritte (Ärzte, Krankenhäuser 
etc.). Diese werden deshalb im 4. Kapitel des SGB V als Leistungserbringer be-
zeichnet2. Die Leistungserbringer sind selbst nicht Bedienstete der Krankenkassen 

ι Vgl. schon BVerfGE 72,9,18 zur Rechtslage nach dem AFG. 
2 Die Überschrift  des 4. Kapitels lautet: Beziehungen der Krankenkassen zu den Lei-

stungserbringern". 
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und auch organisatorisch nicht in die Sozialversicherungsverwaltung eingebunden. 
Sie sind selbständig tätig und werden nach § 2 Π 2 SGB V von den gesetzlichen 
Krankenkassen unter Vertrag genommen und bezahlt. 

Ausnahmsweise leisten die Krankenversicherungsträger  auch unmittelbar Zah-
lungen an die Versicherten, ζ. B. gemäß § 44 ff.  SGB V Krankengeld. Gemäß § 111 
2 iVm §§ 58 f. SGB V zahlen die gesetzlichen Krankenkassen Sterbegeld an Hin-
terbliebene. Hinzu kommen die Zahlungen von Verletztengeld im Auftrag der Un-
fallversicherungsträger. 

c) Rentenversicherung  (SGB  VI) 

Die Versicherungsanstalten erbringen insbesondere Rentenzahlungen gemäß 
§§ 33 ff.  SGB VI und Rehabilitationsleistungen (medizinische Leistungen, ζ. B. 
Kuren etc.) gemäß §§ 15 ff.  SGB VI. Während die Rentenleistungen unmittelbar 
an die Versicherten erfolgen, werden die Rehabilitationsleistungen den Versicher-
ten nur zum Teil unmittelbar durch Eigenbetriebe erbracht. Zum Teil erfolgt die 
Behandlung in wirtschaftlich selbständigen Heilstätten mit denen wiederum der 
Rentenversicherungsträger abrechnet. Dabei sind beispielsweise Pflegesätze aus-
zuhandeln sowie Planung und Kontrolle stationärer Rehabilitationsbehandlungen 
zu gewährleisten, wozu auch externe Gutachtenaufträge vergeben werden. 

d)  Unfallversicherung  (SGB VII) 

Aufgabe der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ist es in erster Linie, 
mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie - in Zu-
sammenarbeit mit den Krankenkassen - arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
verhüten, für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen und nach Eintritt von Arbeitsun-
fällen oder Berufsunfähigkeit  die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des Ver-
sicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und ihn oder seine Hin-
terbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen (§ 1 SGB VII). 

Die prophylaktischen Aufgaben bedingen im Benehmen mit dem Gewerbeauf-
sichtsbehörden gezielte Überwachung und Beratung, einschließlich der Schulung 
von betrieblichen Sicherheitskräften (§§ 14 ff.  SGB VII). 

Im Versicherungsfall  gewähren die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
den Versicherten nach §§ 26 ff.  SGB VII Heilbehandlung und medizinische, be-
rufsfordernde,  soziale und ergänzende Rehabilitationsmaßnahmen zur Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit,  sowie Pflege und Betriebs- und Haushaltshilfe. Wei-
terhin leisten sie Geldzahlungen3, u. a. in Form von Verletztengeld gemäß §§ 45 ff. 

3 Radek, Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Unfallversicherung - Erfolge und aktu-
elle Probleme, NZS 1994,6,9. 


